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VERORDNUNG (EG) Nr. 392/94 DER KOMMISSION
vom 23. Februar 1994

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1443/82 mit Durchführungs
bestimmungen zur Anwendung der Quotenregelung im Zuckersektor

eine fortlaufende industrielle Erzeugung in der vorge
nannten Anlage stützen. Um in der Gemeinschaft eine
einheitliche Anwendung dieses Kriteriums zu gewährlei
sten, ist seine Bedeutung vor allem im Hinblick auf den
möglicherweise bestehenden Zusammenhang zwischen
der tatsächlichen Produktionskapazität und der poten
tiellen Nachfrage näher zu bestimmen.

Im allgemeinen entsteht Inulinsirup als Erzeugnis, sobald
Inulin oder seine Oligofruktosen dem Prozeß der Hydro
lyse und ersten Verdampfung unterzogen wurden. Um
künftig jegliche Unklarheiten hinsichtlich des Augen
blicks der Feststellung der Produktion zu vermeiden, muß
diese ab dem Wirtschaftsjahr 1994/95 unmittelbar nach
dem Ende der Hydrolyse und der ersten Verdampfung
und vor jeglichem Vorgang der Trennung seiner Glukose
und Fruktosebestandteile bzw. vor jeglichem Mischungs
vorgang erfolgen .

Sowohl bei der Feststellung der Produktionskapazitäten
als auch bei der Feststellung der Produktion selbst muß
unter anderem aufgrund des mit der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 für die Äquivalenz von Inulinsirup und
Zucker/Isoglukose festgelegten Koeffizienten von 1,9
klargestellt werden, daß bei der Bestimmung dieser Werte
von Inulinsirup mit einem Fruktosegehalt von 80 %
ausgegangen werden muß.

Um den betreffenden Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu
geben, die Quoten jedes inulinsiruperzeugenden Unter
nehmens in voller Sachkenntnis zu bestimmen und zuzu
teilen, ist vorzuschreiben, daß jedes Unternehmen
bestimmte Informationen mitzuteilen hat, sowie die
Verpflichtung für den Inulinsiruphersteller vorzusehen,
dem betreffenden Mitgliedstaat jederzeit die Möglichkeit
zu geben, in seinen Anlagen die erforderlichen
Kontrollen und Nachprüfungen vorzunehmen.

Der Zeitraum der Produktion von Inulinsirup deckt sich
weitgehend mit demjenigen von Zucker. Infolgedessen
sind für die Bestimmung der Inulinsiruperzeugung und
die Festlegung der Produktionsabgaben die gleichen Zeit
punkte vorzusehen wie für Zucker.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Zucker —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1 33/94 (2), insbesondere auf Artikel 24b Absatz 6
und Artikel 39 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Ab 1 . Juli 1994 wird die mit der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81 eingeführte gemeinsame Marktorganisation für
Zucker auf Inulinsirup der KN-Codes ex 1702 60 90 und
ex 1 702 90 90 ausgedehnt. Infolgedessen ist die darin
vorgesehene Produktionsquotenregelung bereits ab dem
Wirtschaftsjahr 1994/95 auf dieses Erzeugnis anzuwenden.
Zu diesem Zweck sind die erforderlichen Durchführungs
bestimmungen durch Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 1443/82 der Kommission ('), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 886/91 (4), zu erlassen .

Gemäß Artikel 24b Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81 entspricht die A-Quote jedes inulinsiruperzeu
genden Unternehmens den im Zeitraum vom 1 . Juli
1992 bis 30 . Juni 1993 in einer spezifischen ,
ausschließlich für die Inulinhydrolyse vorgesehenen und
vorbehaltenen Anlage erzeugten Mengen, die aus einem
die Verarbeitung von der Lieferung des landwirtschaft
lichen Grunderzeugnisses bis zur Erzeugung des Endpro
dukts Inulinsirup vollständig und lückenlos umfassenden
Prozeß hervorgehen und von dem betreffenden Mitglied
staat nach noch festzulegenden Bedingungen festgestellt
werden. Aufgrund dieser Definition des Prozesses ist
vorzusehen, daß der Mitgliedstaat für diese Feststellung in
jedem Fall die im betreffenden Zeitraum gekaufte, über
nommene und zu Inulinsirup verarbeitete Menge von
Wurzeln des Grunderzeugnisses wie auch die Produk
tionsmenge Inulinsirup berücksichtigen muß, die als
Ergebnis eines fortlaufenden, ununterbrochenen Herstel
lungsvorgangs während des Referenzzeitraums in der
vorgenannten Anlage gewonnen wurde.

Gemäß Artikel 24b Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81 muß sich die für die Festsetzung der A- und
B-Quoten des betreffenden Unternehmens erforderliche
Bestimmung seiner technischen Produktionskapazität auf

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1443/82 wird wie folgt geän
dert :

(') ABl. Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
(2) ABl. Nr. L 22 vom 27. 1 . 1994, S. 7.
(3) ABl . Nr. L 158 vom 9. 6 . 1982, S. 17.
(4) ABl . Nr. L 90 vom 11 . 4 . 1991 , S. 15 .
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1 . Folgender Artikel 2a wird eingefügt :

„Artikel 2a

( 1 ) Zur Feststellung der Erzeugung gemäß Artikel
24b Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 muß
der Mitgliedstaat die Menge Wurzeln des landwirt
schaftlichen Grunderzeugnisses berücksichtigen, die
im Referenzzeitraum gemäß dem vorgenannten Absatz
1 vom inulinsiruperzeugenden Unternehmen gekauft,
übernommen und in spezifischen hierfür geeigneten
und genutzten Anlagen zu Inulinsirup verarbeitet
wurde .

Es kann nur die Produktionsmenge von Inulinsirup
berücksichtigt werden , die in diesen Anlagen als
Ergebnis eines fortlaufenden Herstellungsvorgangs
gewonnen wurde, der während des Referenzzeitraums
und innerhalb des Höchstzeitraums gemäß Artikel 24b
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 nicht
unterbrochen wurde.

(2) Bei der Bestimmung der technischen Produk
tionskapazität gemäß Artikel 24b Absatz 3 der Verord
nung (EWG) Nr. 1785/81 gilt als industrielle Erzeu
gung im Sinne des genannten Absatzes 3 die Erzeu
gung, mit der innerhalb der mengenmäßigen Grenze
dieser Kapazität jeder Kaufnachfrage nach Inulin
entsprochen werden kann. Hierunter fällt jedoch nicht
die Erzeugung von Muster- oder Versuchsanlagen.
Diese Kapazität wird in Zucker-/Isoglukoseäquivalent
ausgedrückt, wobei der Koeffizient von 1,9 auf Inulin
angewandt wird, der bezogen auf den Trockenstoff
einen Fruktosegehalt von 80 % hat.

(3) Bei der Meldung gemäß Artikel 24b Absatz 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 müssen zusätzlich zu
den im genannten Absatz 4 vorgesehenen Auskünften
folgende Angaben gemacht werden :

a) Firmenname, Anschrift des Unternehmens und Ort,
an dem sich die Anlagen für die Inulinsiruperzeu
gung befinden ;

b) Produktionsschema ;

c) die Menge Wurzeln des landwirtschaftlichen
Grunderzeugnisses, die in der Zeit vom 1 . Juli 1992
bis 30 . Juni 1993 vom betreffenden Unternehmen
gekauft, übernommen und in spezifischen hierfür
geeigneten und genutzten Anlagen zu Inulinsirup
verarbeitet wurde ;

d) Inulinsirupmenge, die das betreffende Unter
nehmen in der Zeit vom 1 . Juli 1992 bis 30. Juni
1993 in den in Artikel 24b Absatz 1 der Verord
nung (EWG) Nr. 1785/81 genannten Anlagen unter
Berücksichtigung der in Absatz 1 dieses Artikels
genannten Bedingungen erzeugt hat ;

e) die zum 1 . Oktober 1992 vorhandene technische
Kapazität für die tägliche industrielle Produktion ;
sie ist in Zucker-/Isoglukoseäquivalent auszu
drücken, wobei der Koeffizient von 1,9 auf Inulin
sirup angewendet wird, der bezogen auf den Trok
kenstoff einen Fruktosegehalt von 80 % hat ;

f) die in Arbeitstagen ausgedrückte tatsächliche Dauer
der Kampagne entsprechend dem in Absatz 1
Unterabsatz 2 genannten Herstellungsvorgang ;

g) tägliche Kapazität der Verarbeitung von Wurzeln zu
Inulinsirup während der Dauer der Kampagne ;

h) Kapazität für das Waschen der Wurzeln in t/Std. ;

i) Kapazität der Gewinnung von Schnitzeln für die
Diffusion in t/Std. bzw. Wurzelzerkleinerungskapa
zität, sofern bei dem Verfahren nicht auf die Diffu
sion zurückgegriffen wird ;

j) Kapazität der Abscheidung von Nichtzuckerbe
standteilen und Abfällen je Abscheidungsvorgang ;

k) Hydrolysekapazität in t/Std. für eine Hydrolyse bis
zu 80 % Fruktose ;

1) Trockenstoffgehalt des Produkts bei Anfang und
Ende der ersten Konzentration ;

m) Lagerkapazität zum 1 . Oktober 1992.

Dieser Meldung sind zu den einzelnen Punkten alle
entsprechenden Belege beizufügen wie auch eine
schriftliche Erklärung des Herstellers, in der er sich
verpflichtet, den zuständigen Behörden des betref
fenden Mitgliedstaates die Möglichkeit zu geben, die
ihres Erachtens notwendigen Kontrollen und
Nachprüfungen in seinen Anlagen durchzuführen .

Die Mitgliedstaaten können erforderlichenfalls auf
andere als die vom betreffenden Unternehmen gelie
ferten Angaben zurückgreifen, um nach ihrem
Ermessen die Richtigkeit dieser Erklärungen zu über
prüfen.

Diese Meldung muß den zuständigen Behörden des
betreffenden Mitgliedstaats spätestens am 1 5. März
1994 zugehen .

Das inulinsiruperzeugende Unternehmen, das den
erforderlichen Bedingungen für die Produktionsquoten
A und B gemäß Artikel 24b der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 entspricht, wird spätestens am 15. April
1994 vom betreffenden Mitgliedstaat unterrichtet . In
Sonderfällen kann der betreffende Mitgliedstaat
aufgrund von Kontrollerfordernissen die Frist für die
Unterrichtung bis zum 30. April 1994 verlängern."

2. Folgender Artikel 2b wird eingefügt :

„Artikel 2b

( 1 ) Ab dem Wirtschaftsjahr 1994/95 gilt als Inulin
siruperzeugung im Sinne des Artikels 24b und der
Artikel 26 bis 29 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81
die nach der Hydrolyse von Inulin oder Oligofruk
tosen gewonnene Erzeugnismenge mit einem auf den
Trockenstoff bezogenen Gehalt von mindestens 10
Gewichtshundertteilen Fruktose in freier oder Saccha
roseform ungeachtet des darüber hinausgehenden
Fruktosegehalts, die als Trockenstoff in Zucker-/
Isoglukoseäquivalent ausgedrückt und für jedes inulin
siruperzeugende Unternehmen gemäß Absatz 2 festge
stellt werden muß .
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(2) Die in Absatz 1 genannte Erzeugnismenge wird
festgestellt durch :

a) die Bestimmung des Erzeugnisvolumens unmit
telbar nach dem Durchlauf durch den ersten
Verdampfer nach jeder Hydrolyse und vor jedem
Vorgang der Trennung seiner Glukose- und Frukto
sebestandteile oder jedem Mischungsvorgang und

b) die Bestimmung des Trockenstoffgehalts im refrak
tometrischen Verfahren und die Messung des auf
den Trockenstoff bezogenen Fruktosegehalts auf der
Grundlage einer repräsentativen Tagesprobe und

c) die Umrechnung des Fruktosegehalts auf 80
Gewichtshundertteile in der Trockenmasse, wobei
die als Trockenmasse bestimmte Menge mit dem
Koeffizienten aus dem gemessenen Fruktosegehalt
dieser Menge und 80 Gewichtshundertteilen ange
paßt wird und

d) die Umrechnung in Zucker-/Isoglukoseäquivalent
mit Hilfe des Koeffizienten 1,9 ."

3 . Artikel 3 wird wie folgt geändert :

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung :

„Die Mitgliedstaaten stellen vor dem 15. Februar
eines jeden Jahres für jedes auf ihrem Hoheitsge
biet gelegene Unternehmen die vorläufige Zucker
und Inulinsiruperzeugung des laufenden Wirt
schaftsjahres fest."

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung :

„(3) Die Mitgliedstaaten stellen vor dem 1 .
Oktober eines jeden Jahres für das vorhergehende
Wirtschaftsjahr die endgültige Zucker-, Isoglukose
und Inulinsiruperzeugung jedes Unternehmens
fest."

4. Artikel 5 wird wie folgt geändert :

a) Absatz 1 Buchstabe b) erhält folgende Fassung :

„b) nach dem Verfahren des Artikels 41 der Verord
nung (EWG) Nr. 1785/81 die Festsetzung der
gemäß Artikel 6 bestimmten Einheitsbeträge,
die von dem Zucker-, Isoglukose- und dem
Inulinsiruphersteller als Abschlagszahlungen
auf die Abgabe zu zahlen sind."

b) Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 erhalten folgende
Fassung :

„Die Mitgliedstaaten legen für jeden Zucker-,
Isoglukose- und Inulinsiruphersteller vor dem 15.
April des laufenden Wirtschaftsjahres die zu
leistenden Abschlagszahlungen auf die Abgabe fest .

Für Zucker- und Inulinsirup wird die zu leistende
Abschlagszahlung wie folgt berechnet :

a) durch Multiplikation der gemäß Artikel 3 Absatz
1 festgestellten vorläufigen Erzeugung von
A-Zucker und A-Inulinsirup sowie von

B-Zucker und B-Inulinsirup mit dem für die
Abschlagszahlung und die Grundproduktionsab
gabe festgesetzten Einheitsbetrag und

b) durch Multiplikation der gemäß Artikel 3 Absatz
1 festgestellten vorläufigen Erzeugung von
B-Zucker und B-Inulinsirup mit dem für die
Abschlagszahlung auf die Abgabe für B-Zucker
und B-Inulinsirup festgesetzten Einheitsbetrag."

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung :

»(5) Für die Feststellung der in Artikel 28 Absatz
1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81
genannten Mengen werden von der Summe

a) der Zucker-, Isoglukose- und Inulinsirup
mengen, die in der Gemeinschaft für den
direkten Verbrauch und für den Verbrauch nach
der Verarbeitung durch die Verwendungsindu
strien abgesetzt werden, und

b) der denaturierten Zuckermengen und

c) der Zucker-, Isoglukose- und Inulinsirup
mengen, die aus Drittländern in Form von
Verarbeitungserzeugnissen eingeführt werden,

die Zucker-, Isoglukose- und Inulinsirupmengen,
die nach Drittländern in Form von Verarbeitungser
zeugnissen ausgeführt werden, und die in Weiß
zucker ausgedrückten Mengen der Grunderzeug
nisse abgezogen, die insgesamt diejenigen 60 000
Tonnen überschreiten, für welche die in Artikel 1
der Verordnung (EWG) Nr. 1010/86 des Rates (*)
genannten Produktionserstattungsbescheinigungen
erteilt worden sind .

Außerdem gelten im Sinne von Artikel 28 Absatz 1
Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81
als Ausfuhrverpflichtungen für das laufende Wirt
schaftsjahr :

a) alle Zuckermengen, die in unverändertem
Zustand auszuführen sind und auf die Erstat
tungen oder Abschöpfungen bei der Ausfuhr
angewandt werden, welche im Wege von für
dieses Wirtschaftsjahr eröffneten Ausschrei
bungen festgesetzt werden ;

b) alle Zucker-, Isoglukose- und Inulinsirup
mengen, die in unverändertem Zustand auszu
führen sind und auf die Erstattungen oder
Abschöpfungen bei der Ausfuhr angewandt
werden, welche in regelmäßigen Zeitabständen
anhand von während dieses Wirtschaftsjahres
erteilten Ausfuhrlizenzen festgesetzt wurden ;

c) alle voraussichtlichen Ausfuhren von Zucker,
Isoglukose und Inulinsirup in Form von Verar
beitungserzeugnissen, auf die Erstattungen oder
Abschöpfungen bei der Ausfuhr angewandt
werden, die zu diesem Zweck während dieses
Wirtschaftsjahres festgesetzt wurden ; die betrof
fenen Mengen werden hierzu gleichmäßig über
das gesamte Wirtschaftsjahr verteilt.
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a) die Grundproduktionsabgaben und die B-Abgabe,

b) gegebenenfalls der in Artikel 28a Absatz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 genannte Koeffi
zient.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen für jeden Zucker-,
Isoglukose- und Inulinsiruphersteller unter Berück
sichtigung der gemäß Artikel 5 erhaltenen Abschlags
zahlungen vor dem 1 . November für das vorherge
hende Wirtschaftsjahr die Abrechnungen für die
Zahlung der Restbeträge der Abgaben auf.

Die von dem Unternehmen oder dem Mitgliedstaat
geschuldeten Restbeträge werden vor dem darauffol
genden 15. Dezember gezahlt.

(3) Wird ein Koeffizient gemäß Artikel 28a Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 festgelegt, so
bestimmen die Mitgliedstaaten gemäß dem genannten
Absatz vor dem 1 . November für das vorhergehende
Wirtschaftsjahr die von jedem Zucker-, Isoglukose
bzw. Inulinsiruphersteller zu zahlende zusätzliche
Abgabe .

Diese Abgabe wird zusammen mit dem auf das betref
fende Wirtschaftsjahr entfallenden Restbetrag der
Produktionsabgabe erhoben."

Bei der Berechnung des voraussichtlichen durch
schnittlichen VeriustesgetBäß Artikel 28 Absatz 1
Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81
werden auch die Produktionserstattungen für die in
Weißzucker ausgedrückten Grunderzeugnismengen
berücksichtigt, die insgesamt diejenigen 60 000
Tonnen überschreiten, für welche im betreffenden
Wirtschaftsjahr die in Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1010/86 genannten Produktionserstat
tungsbescheinigungen erteilt worden sind .

0 ABl. Nr. L 94 vom 9. 4. 1986, S. 9."

5 . Artikel 6 wird wie folgt geändert :
a) Der einleitende Satzteil von Absatz 1 erhält
folgende Fassung :
„( 1 ) Wenn für Zucker und Inulinsirup die Schät
zung der Grundproduktionsabgabe. . .".

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung :
„(2) Die gleiche Regel wie die in Absatz 1
genannte gilt unter Berücksichtigung des in Artikel
28 Absatz 4 oder 5 der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81 genannten betreffenden Höchstbetrags für
die Festsetzung des Einheitsbetrags der Abschlags
zahlung auf die B-Abgabe für Zucker und Inulin
sirup."

6. Artikel 7 erhält folgende Fassung :
„Artikel 7
( 1 ) Vor dem 15 . Oktober wird für Zucker, Isoglu
kose und Inulinsirup für das vorhergehende Wirt
schaftsjahr folgendes festgelegt :

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . März 1994 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 23 . Februar 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission


